
 

 
 

Spesen- und Entschädigungsansätze für Wettkämpfe, Tests und 

Kurse im Synchronized Skating in der Schweiz gültig ab 

01.10.2021 
 

Die folgenden Spesen- und Entschädigungsansätze – ausgerichtet durch 

den Organisator – gelten für sämtliche von Swiss Ice Skating 

genehmigten Wettkämpfe (international wie interclub) sowie SYS Teste 
 

1. Spesenansätze 
 

Reise 

Bahn- und Autoreisen: Es werden grundsätzlich die Bahnspesen 2. Klasse vergütet (ohne 
Ermässigung). Falls eine An- oder Rückreise mit ÖV-Mitteln nicht möglich ist, werden 

pauschal CHF 0.70 pro Autokilometer entschädigt.  

 

Verpflegung 
Frühstück: CHF 10.00 (sofern nicht im Zimmerpreis inbegriffen) bei auswärtiger 

Übernachtung oder wenn die Abreise an den Wettkampf/Test vor 07:00 Uhr erfolgt. 

 
Mittag- und Abendessen: CHF 40.00. Diese Entschädigung wird nur ausbezahlt wenn vom 

Organisator keine Mahlzeit angeboten wird. Abendessen nur bei auswärtiger 

Übernachtung oder wenn die Rückkehr an den Wohnort nach 19:00 Uhr erfolgt. 
Fernbleiben an organisierten Nachtessen berechtigt nicht zum Bezug der Entschädigung 

von CHF 40.00. 

 

Unterkunft 

Es werden die effektiven Kosten übernommen. 
 

2. Entschädigungsansätze 
 

Schweizer Officials (Preisrichter sowie Mitglieder des Technischen Panels): mindestens 
CHF 50.00 pro Tag. 

 

Rechnungsführer und Systemverantwortliche: mindestens CHF 150.00 pro Tag. 

 

3. Honorar-Pauschalen bei Kursen 
 

Für ein (1) Referent gilt folgende Honorar-Pauschale:  

 

- Bis 4 Stunden CHF 300.00 + Reisekosten und Verpflegung 
- Ab 4 Stunden CHF 500.00 + Reisekosten und Verpflegung 

 

Diese Honorar-Pauschale wird bei zwei (2) oder weiteren Referenten anteilmässig 

aufgeteilt. 
 

Der Organisator übernimmt die Kosten für Reise, Verpflegung und Unterkunft gemäss 

Punkt 1, Spesenansätze 

 

 

  



 

 
 

4. Officials (Preisrichter sowie Mitglieder des Technischen Panels) und 

Referenten aus dem Ausland 
 

Wettkampf und Teste 

Der Organisator übernimmt die Kosten für Unterkunft und Verpflegung aller Officials 
gemäss Punkt 1, Spesenansätze.  

Die Reisekosten für Mitglieder des Technischen Panels übernimmt der Organisator.  

Die Reisekosten des Preisrichters werden von ihm selbst oder von seinem Landesverband 

übernommen. 
 

  

Swiss Ice Skating  

Kommission Synchronized Skating 

Christine Müller 


